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für den Konvent 

Nrn. Vordokumente: CONV 722/03, CONV 724/1/03 REV 1, CONV 770/03 

Betr.: Überarbeitete Fassung von Teil I 
 
 

Die Mitglieder des Konvents erhalten nachstehend den Text der Präambel und des Teils I des Ver-

trags über die Verfassung sowie den Text der Protokolle über die Anwendung der Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit und über die Rolle der nationalen Parlamente in einer 

Fassung, die vom Präsidium 

 

− im Lichte der eingegangenen Bemerkungen und Änderungsvorschläge sowie der Aussprache 

in der Plenartagung vom 5. Juni 2003, was die Präambel, die Titel I bis III und V bis IX des 

Teils I sowie für die Protokolle über die Rolle der nationalen Parlamente und über die 

Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit betrifft, 

 

− im Lichte der Konsultationen mit den Gruppierungen, was Titel IV des Teils I betrifft, 

 

überarbeitet wurde. 

 

____________________ 
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TEXTENTWURF 

 

PRÄAMBEL 
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Die Verfassung, die wir haben ... heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern 

auf die Mehrheit ausgerichtet ist. 

Thukydides, II, 37 

 

 

In dem Bewusstsein, dass der Kontinent Europa ein Träger der Zivilisation ist und dass seine 

Bewohner, die ihn seit den Anfängen der Menschheit in immer neuen Schüben besiedelt haben, im 

Laufe der Jahrhunderte die Werte entwickelt haben, die den Humanismus begründen: Gleichheit der 

Menschen, Freiheit, Vorrang der Vernunft, 

 

Schöpfend aus den kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas, die –

in seinem Erbe weiter lebendig – die zentrale Stellung des Menschen und die Vorstellung von der 

Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner Rechte sowie vom Vorrang des Rechts in der 

Gesellschaft verankert haben, 

 

In der Überzeugung, dass ein nunmehr geeintes Europa auf diesem Weg der Zivilisation, des 

Fortschritts und des Wohlstands zum Wohl all seiner Bewohner, auch der Schwächsten und der 

Ärmsten, weiter voranschreiten will, dass es ein Kontinent bleiben will, der offen ist für Kultur, 

Wissen und sozialen Fortschritt, dass es Demokratie und Transparenz als Wesenszüge seines 

öffentlichen Lebens stärken und auf Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken 

will, 

 

In der Gewissheit, dass die Völker Europas, wiewohl stolz auf ihre nationale Identität und 

Geschichte, entschlossen sind, die alten Trennungen zu überwinden und immer enger vereint ihr 

Schicksal gemeinsam zu gestalten, 
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In der Gewissheit, dass Europa, "in Vielfalt geeint", ihnen die besten Möglichkeiten bietet, 

unter Wahrung der Rechte des Einzelnen und im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber den 

künftigen Generationen und der Erde dieses große Abenteuer fortzusetzen, das einen Raum eröff-

net, in dem sich die Hoffnung der Menschen entfalten kann, 

 

In dankender Anerkennung der Leistung der Mitglieder des Europäischen Konvents, die diese 

Verfassung im Namen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas ausgearbeitet haben, 

 

[Sind die Hohen Vertragsparteien nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befun-

denen Vollmachten wie folgt übereingekommen:] 
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TEIL I 

 

 

TITEL I: DEFINITION UND ZIELE DER UNION 

 

 

Artikel I-1: Gründung der Union 

 

(1)  Geleitet von dem Willen der Bürger und Staaten Europas, ihre Zukunft gemeinsam zu 

gestalten, begründet diese Verfassung die Europäische Union, der die Mitgliedstaaten Zuständig-

keiten zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele übertragen. Die Union koordiniert die diesen 

Zielen dienende Politik der Mitgliedstaaten und übt die ihr von den Mitgliedstaaten übertragenen 

Zuständigkeiten in gemeinschaftlicher Weise aus. 

 

(2)  Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die ihre Werte achten und sich ver-

pflichten, ihnen gemeinsam Geltung zu verschaffen. 

 

 

Artikel I-2: Die Werte der Union 

 

Die Werte, auf denen die Union sich gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte; diese Werte sind 

allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Toleranz, 

Gerechtigkeit, Solidarität und Nichtdiskriminierung auszeichnet. 
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Artikel I-3: Die Ziele der Union 

 

(1)  Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu för-

dern.  

 

(2)  Die Union bietet ihren Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

ohne Binnengrenzen und einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb. 

 

(3)  Die Union strebt ein Europa der nachhaltigen Entwicklung auf der Grundlage eines aus-

gewogenen Wirtschaftswachstums und einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Markt-

wirtschaft an, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt, ein hohes Maß an Umweltschutz 

und Verbesserung der Umweltqualität abzielt. Sie unterstützt den wissenschaftlichen und tech-

nischen Fortschritt. 

 

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert Gerechtigkeit und sozialen 

Schutz, die Gleichstellung von Frau und Mann, die Solidarität zwischen den Generationen und den 

Schutz der Rechte des Kindes. 

 

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwi-

schen den Mitgliedstaaten. 

 

Die Union wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz 

und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas. 

 

(4)  In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und 

Interessen. Sie trägt bei zu Frieden, Sicherheit, nachhaltiger Entwicklung der Erde, Solidarität und 

gegenseitiger Achtung unter den Völkern, freiem und gerechtem Handel, Beseitigung der Armut 

und Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung 

und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere der Wahrung der Grundsätze der Charta der 

Vereinten Nationen. 

 

(5)  Diese Ziele werden mit geeigneten Mitteln entsprechend dem Umfang der Zuständig-

keiten verfolgt, die der Union in dieser Verfassung übertragen werden. 
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Artikel I-4: Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung 

 

(1)  Der freie Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Nieder-

lassungsfreiheit werden innerhalb der Union und von der Union gemäß dieser Verfassung gewähr-

leistet. 

 

(2)  Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieser Verfassung ist in ihrem Anwendungs-

bereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

 

 

Artikel I-5: Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten 

 

(1)  Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten, die in deren grundlegen-

der politischer und verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen 

Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des Staates, ins-

besondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. 

 

(2)  Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die 

Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Ver-

fassung ergeben. 

 

Die Mitgliedstaaten erleichtern der Union die Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maß-

nahmen, welche die Verwirklichung der in der Verfassung genannten Ziele gefährden könnten. 

 

 

Artikel I-6: Rechtspersönlichkeit 

 

Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit. 
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TITEL II: GRUNDRECHTE UND UNIONSBÜRGERSCHAFT 

 

 

Artikel I-7: Grundrechte 

 

(1)  Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta der 

Grundrechte als dem zweiten Teil dieser Verfassung enthalten sind.  

 

(2)  Die Union strebt den Beitritt zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten an. Der Beitritt zu dieser Konvention ändert nicht die in dieser Ver-

fassung festgelegten Zuständigkeiten der Union. 

 

(3)  Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungs-

überlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, gehören zu den allgemeinen Grundsätzen des Unions-

rechts. 

 

 

Artikel I-8: Die Unionsbürgerschaft 

 

(1)  Unionsbürgerin und Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 

besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ohne diese zu ersetzen. 

 

(2)  Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die in dieser Verfassung vorgesehenen 

Rechte und Pflichten. Sie  

 

− haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten; 

 

− besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahl-

recht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den Kommunalwahlen, wobei für 

sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats; 
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− genießen im Hoheitsgebiet eines Drittlandes, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsange-

hörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, den Schutz der diplomatischen und konsularischen 

Stellen eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses 

Staates; 

 

− haben das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten, sich an den Europä-

ischen Bürgerbeauftragten der Union zu wenden sowie Schreiben in einer der Sprachen der 

Verfassung an die Organe und die beratenden Einrichtungen der Union zu richten und eine 

Antwort in derselben Sprache zu erhalten. 

 

(3)  Diese Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen ausgeübt, die 

in dieser Verfassung und in den Bestimmungen zu ihrer Durchführung festgelegt sind. 

 

 

TITEL III: DIE ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION 

 

Artikel I-9: Grundprinzipien 

 

(1)  Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der begrenzten 

Einzelermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.  

 

(2)  Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union innerhalb der 

Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die ihr von den Mitgliedstaaten in der Verfassung zur Verwirk-

lichung der in ihr niedergelegten Ziele zugewiesen werden. Alle der Union nicht in der Verfassung 

zugewiesenen Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten. 

 

(3)  Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre aus-

schließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 

Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene 

ausreichend erreicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen 

auf Unionsebene besser erreicht werden können. 
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Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die Anwendung 

der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit im Anhang zur Verfassung an. Die 

nationalen Parlamente achten auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in diesem 

Protokoll vorgesehenen Verfahren. 

 

(4)  Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhalt-

lich wie formal nicht über das für die Erreichung der Ziele der Verfassung erforderliche Maß 

hinaus. 

 

Die Organe wenden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang mit dem in Absatz 3 

genannten Protokoll an. 

 

 

Artikel I-10: Das Unionsrecht 

 

(1)  Die Verfassung und das von den Organen der Union in Ausübung der ihnen zugewie-

senen Zuständigkeiten gesetzte Recht haben Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten. 

 

(2)  Die Mitgliedstaaten erlassen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer 

Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus der Verfassung oder aus Handlungen der 

Organe der Union ergeben. 

 

 

Artikel I-11: Arten von Zuständigkeiten 

 

(1)  Weist die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche 

Zuständigkeit zu, so kann nur sie gesetzgeberisch tätig werden und rechtlich bindende Rechtsakte 

erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur dann tätig werden, wenn sie von der 

Union hierzu ermächtigt worden sind, oder um von dieser erlassene Rechtsakte durchzuführen. 
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(2)  Weist die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitglied-

staaten geteilte Zuständigkeit zu, so haben die Union und die Mitgliedstaaten die Befugnis, in die-

sem Bereich gesetzgeberisch tätig zu werden und rechtlich bindende Rechtsakte zu erlassen. Die 

Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit 

nicht ausgeübt hat oder entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben. 

 

(3)  Die Union ist zuständig im Hinblick auf die Förderung und Gewährleistung der Koordi-

nierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten.  

 

(4)  Die Union ist dafür zuständig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ein-

schließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu erarbeiten und 

zu verwirklichen. 

 

(5)  In bestimmten Bereichen ist die Union unter den in der Verfassung genannten Bedin-

gungen befugt, Maßnahmen zur Koordinierung, Ergänzung oder Unterstützung der Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese Bereiche 

an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt. 

 

(6)  Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung erge-

ben sich aus den jeweiligen Bestimmungen zu den einzelnen Bereichen in Teil III der Verfassung. 

 

 

Artikel I-12: Ausschließliche Zuständigkeiten 

 

(1)  Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit für die Festlegung der für das Funktio-

nieren des Binnenmarktes sowie in folgenden Bereichen erforderlichen Wettbewerbsregeln: 

 

− die Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben, 

− die gemeinsame Handelspolitik,  

− die Zollunion, 

− die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik. 
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(2)  Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Überein-

kommen, wenn ein solcher Abschluss in einem Rechtsakt der Union vorgesehen ist, er notwendig 

ist, damit die Union ihre Zuständigkeit auf interner Ebene ausüben kann oder er eine interne Hand-

lung der Union berührt. 

 

 

Artikel I-13: Bereiche mit geteilter Zuständigkeit 

 

(1)  Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verfassung 

außerhalb der in den Artikeln I-12 und I-16 genannten Bereiche eine Zuständigkeit zuweist. 

 

(2)  Die geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die folgenden Hauptbereiche: 

 

− Binnenmarkt, 

− Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 

− Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze, 

− Verkehr und transeuropäische Netze, 

− Energie, 

− Sozialpolitik hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte, 

− wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, 

− Umwelt, 

− Verbraucherschutz, 

− gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich des Gesundheitswesens. 

 

(3)  In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt erstreckt sich 

die Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und insbesondere Programme zu erstel-

len und durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit der Union die Mitgliedstaaten 

daran hindert, ihre Zuständigkeiten auszuüben. 
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(4)  In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erstreckt sich die 

Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu verfolgen, 

ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit der Union die Mitgliedstaaten daran hindert, ihre 

Zuständigkeiten auszuüben. 

 

 

Artikel I-14: Die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 

 

(1)  Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitglied-

staaten, insbesondere durch die Ausarbeitung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik. Die Mitglied-

staaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union. 

 

(2)  Für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben, gelten besondere Regelungen. 

 

(3)  Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mit-

gliedstaten, insbesondere durch die Ausarbeitung von Leitlinien für die Beschäftigungspolitik. 

 

(4)  Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten 

ergreifen. 

 

 

Artikel I-15: Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

 

(1)  Die Zuständigkeit der Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

politik erstreckt sich auf alle Bereiche der Außenpolitik sowie auf sämtliche Fragen im Zusammen-

hang mit der Sicherheit der Union, einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen 

Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen kann. 

 

(2)  Die Mitgliedstaaten unterstützen die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der 

Union aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität und achten 

die Rechtsakte der Union in diesem Bereich. Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen 

der Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit schaden könnte.
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Artikel I-16: Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen 

 

(1)  Die Union kann Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen 

ergreifen.  

 

(2)  Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen können mit euro-

päischer Zielsetzung in folgenden Bereichen ergriffen werden: 

− Industrie 

− Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, 

− allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, 

− Kultur 

− Zivilschutz. 

 

(3)  Die rechtlich bindenden Rechtsakte, die von der Union aufgrund der jeweiligen 

Bestimmungen zu diesen Bereichen in Teil III erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten einschließen. 

 

 

Artikel I-17: Flexibilitätsklausel 

 

(1)  Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in Teil III festgelegten Politik-

bereiche erforderlich, um eines der Ziele dieser Verfassung zu verwirklichen, und sind in dieser 

Verfassung die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig 

auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten 

Vorschriften. 

 

(2)  Die Kommission macht die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten im Rahmen des 

Verfahrens zur Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel I-9 Absatz 3 auf die 

Vorschläge aufmerksam, die sich auf den vorliegenden Artikel stützen. 

 

(3)  Aufgrund des vorliegenden Artikels erlassene Bestimmungen dürfen keine Harmoni-

sierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten in den Fällen beinhalten, in 

denen eine solche Harmonisierung nach der Verfassung ausgeschlossen ist. 
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TITEL IV: DIE ORGANE DER UNION 

 

Kapitel I - Institutioneller Rahmen 

 

Artikel I-18: Die Organe der Union 

 

(1)  Die Union verfügt über einen einheitlichen institutionellen Rahmen, mit dem angestrebt 

wird, 

 

− die Ziele der Union zu verfolgen, 

− ihren Werten Geltung zu verschaffen, 

− den Interessen der Union, ihrer Bürger und ihrer Mitgliedstaaten zu dienen 

 

und die Kohärenz, Effizienz und Kontinuität der Politik der Union und der von ihr zur Erreichung 

ihrer Ziele getroffenen Maßnahmen sicherzustellen. 

 

(2)  Dieser institutionelle Rahmen umfasst 

 

das Europäische Parlament, 

den Europäische Rat, 

den Ministerrat, 

die Europäische Kommission, 

den Gerichtshof. 

 

(3)  Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in dieser Verfassung zugewiesenen Befug-

nisse nach den Verfahren und unter den Bedingungen, die in der Verfassung festgelegt sind. Die 

Organe arbeiten loyal zusammen. 

 

 

Artikel I-19: Das Europäische Parlament 

 

(1)  Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tätig und übt 

die Haushaltsbefugnisse aus; es erfüllt ferner Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungs-

funktionen nach Maßgabe der Verfassung. Es wählt den Präsidenten der Europäischen Kommis-

sion.
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(2)  Das Europäische Parlament wird von den europäischen Bürgern für eine Amtszeit von 

fünf Jahren im Rahmen allgemeiner, freier und geheimer Wahlen direkt gewählt. Die Anzahl seiner 

Mitglieder darf 732 nicht überschreiten. Die europäischen Bürger sind im Europäischen Parlament 

degressiv proportional, mindestens jedoch mit vier Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten. 

 

Rechtzeitig vor den Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 und danach im Bedarfsfall verab-

schiedet der Europäische Rat einstimmig auf Vorschlag des Europäischen Parlaments und mit des-

sen Zustimmung einen Beschluss über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, in dem 

die oben genannten Grundsätze gewahrt sind. 1 

 

(3)  Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsi-

dium. 

 

 

Artikel I-20: Der Europäische Rat 

 

(1)  Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse 

und legt ihre allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten fest. 

 

(2)  Der Europäische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs der Mit-

gliedstaaten sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der Kommission. 

Der Außenminister nimmt an den Beratungen teil. 

 

(3)  Der Europäische Rat tritt in vierteljährlichem Abstand zusammen; er wird von seinem 

Präsidenten einberufen. Wenn es die Tagesordnung erfordert, können die Mitglieder des Euro-

päischen Rates beschließen, sich von einem Minister oder – im Fall des Präsidenten der Kom-

mission – von einem Mitglied der Kommission unterstützen zu lassen. Wenn es die Lage erfordert, 

beruft der Präsident eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates ein. 

 

(4)  Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europäische Rat 

durch Konsens. 

                                                 
1 Siehe auch Entwurf eines Protokolls in der Anlage III. 
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Artikel I-21: Der Präsident des Europäischen Rates 

 

(1)  Der Präsident des Europäischen Rates wird vom Europäischen Rat mit qualifizierter 

Mehrheit gemäß Artikel I-24 Absatz 2 für einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren gewählt; er kann 

einmal wieder gewählt werden. Im Falle schwerwiegender Hinderungsgründe kann der Europäische 

Rat ihn im Wege des gleichen Verfahrens von seinem Amt entbinden. 

 

(2)  Der Präsident des Europäischen Rates führt den Vorsitz und leitet die Beratungen des 

Europäischen Rates, für deren Vorbereitung und Kontinuität er sorgt. Er wirkt darauf hin, dass 

Zusammenhalt und Konsens im Europäischen Rat gefördert werden. Er legt dem Europäischen 

Parlament im Anschluss an jede Tagung des Europäischen Rates einen Bericht vor. 

 

Der Präsident des Europäischen Rates nimmt in dieser Eigenschaft auf seiner Ebene unbeschadet 

der Zuständigkeiten des Außenministers die Außenvertretung der Union in Angelegenheiten der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wahr. 

 

(3)  Der Präsident des Europäischen Rates darf kein einzelstaatliches Amt innehaben. 

 

 

Artikel I-22: Der Ministerrat 

 

(1)  Der Ministerrat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber tätig 

und übt die Haushaltsbefugnisse aus; er erfüllt ferner Aufgaben der Politikfestlegung und der Koor-

dinierung nach Maßgabe der Verfassung. 

 

(2)  Der Ministerrat besteht aus je einem von jedem Mitgliedstaat auf Ministerebene 

ernannten Vertreter für jede seiner Zusammensetzungen. Dieser Vertreter ist als Einziger befugt, für 

den Mitgliedstaat, den er vertritt, verbindlich zu handeln und das Stimmrecht auszuüben. 

 

(3)  Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, beschließt der Rat mit qualifi-

zierter Mehrheit. 
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Artikel I-23: Die Zusammensetzungen des Rates 

 

(1)  Der Rat "Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung" gewährleistet die Kohärenz 

der Arbeiten des Ministerrates. 

 

Wenn der Rat in der Zusammensetzung "Allgemeine Angelegenheiten" tätig wird, trägt er in Ver-

bindung mit der Kommission für die Vorbereitung der Tagungen des Europäischen Rates und das 

Vorgehen im Anschluss daran Sorge. 

 

Wenn der Rat als Gesetzgeber tätig wird, berät er und beschließt gemeinsam mit dem Europäischen 

Parlament nach Maßgabe der Verfassung über die Europäischen Gesetze und die Europäischen 

Rahmengesetze. In dieser Zusammensetzung des Rates umfasst die Vertretung eines Mitgliedstaats 

entsprechend der Tagesordnung einen oder zwei Fachvertreter auf Ministerebene. 

 

(2)  Der Rat "Auswärtige Angelegenheiten" formuliert die Außenpolitik der Union gemäß 

den strategischen Vorgaben des Europäischen Rates und gewährleistet die Kohärenz ihres Han-

delns. Den Vorsitz führt der Außenminister der Union. 

 

(3)  Der Europäische Rat beschließt über andere Zusammensetzungen des Rates. 

 

(4)  Der Vorsitz einer Ratsformation mit Ausnahme der Zusammensetzung "Auswärtige 

Angelegenheiten" wird für die Dauer von mindestens einem Jahr nach einem Rotationsprinzip von 

den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat wahrgenommen. Dieses Rotationsprinzip wird vom 

Europäischen Rat festgelegt, wobei das politische und geografische Gleichgewicht in Europa und 

die Verschiedenheit der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. 
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Artikel I-24: Die qualifizierte Mehrheit 

 

(1)  Beschließt der Europäische Rat bzw. der Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit, so 

muss diese der Mehrheit der Mitgliedstaaten entsprechen und mindestens drei Fünftel der Bevölke-

rung der Union repräsentieren. 

 

(2)  Wenn der Europäische Rat oder der Ministerrat gemäß der Verfassung nicht auf der 

Grundlage eines Vorschlags der Kommission beschließen muss oder wenn der Europäische Rat 

oder der Ministerrat nicht auf Initiative des Außenministers beschließt, so entspricht die erforder-

liche qualifizierte Mehrheit zwei Dritteln der Mitgliedstaaten, die mindestens drei Fünftel der 

Bevölkerung repräsentieren. 

 

(3)  Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 treten am 1. November 2009 in Kraft, es sei 

denn, der Europäische Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit, die Übergangsregelungen in dem 

Protokoll über die Vertretung der Bürger im Europäischen Parlament und die Stimmengewichtung 

im Rat 1 für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren zu verlängern. 

 

(4)  In Fällen, in denen gemäß Teil III der Verfassung Gesetze und Rahmengesetze vom Rat 

nach einem besonderen Rechtsetzungsverfahren angenommen werden müssen, kann der Euro-

päische Rat nach einem Prüfungszeitraum von mindestens sechs Monaten von sich aus einstimmig 

einen Beschluss annehmen, wonach diese Gesetze oder Rahmengesetze nach dem normalen 

Gesetzgebungsverfahren angenommen werden können. Der Europäische Rat beschließt nach Anhö-

rung des Europäischen Parlaments und Unterrichtung der nationalen Parlamente. 

                                                 
1  Siehe Entwurf eines Protokolls in Anlage III. 
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In Fällen, in denen der Rat gemäß Teil III der Verfassung in einem bestimmten Bereich einstimmig 

beschließen muss, kann der Europäische Rat von sich aus einstimmig einen Beschluss annehmen, 

wonach der Rat in diesem Bereich mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann. 1 Jede vom Euro-

päischen Rat auf der Grundlage dieser Bestimmung ergriffene Initiative wird den nationalen Parla-

menten mindestens vier Monate vor der Annahme eines Beschlusses übermittelt. 

 

(5)  Der Präsident des Europäischen Rates und der Präsident der Kommission nehmen an 

den Abstimmungen im Europäischen Rat nicht teil. 

 

Artikel I-25: Die Europäische Kommission 

 

(1)  Die Europäische Kommission fördert die allgemeinen europäischen Interessen und 

ergreift entsprechende Initiativen zu diesem Zweck. Sie trägt für die Anwendung der Bestimmun-

gen der Verfassung sowie der von den Organen kraft der Verfassung angenommenen Bestimmun-

gen Sorge. Sie überwacht die Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs. 

Sie führt den Haushaltsplan aus und verwaltet die Programme. Sie nimmt nach Maßgabe der Ver-

fassung Koordinierungs-, Durchführungs- und Verwaltungsaufgaben wahr. Sie übernimmt die Ver-

tretung der Union nach außen in den Bereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen. Sie bringt die jähr-

liche und die mehrjährige Programmplanung der Union mit Blick auf die Erzielung interinstitutio-

neller Vereinbarungen auf den Weg. 

 

(2)  Soweit in der Verfassung nichts anderes festgelegt ist, kann ein Gesetzgebungsakt der 

Union nur auf Vorschlag der Kommission erlassen werden. Andere Rechtsakte werden auf der 

Grundlage eines Kommissionsvorschlags erlassen, wenn dies in der Verfassung vorgesehen ist. 

                                                 
1  Das Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente wird um eine neue Nummer 6 

ergänzt - siehe Seite 48. 
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(3)  Die Kommission besteht aus einem Kollegium, das sich aus einem Präsidenten und 

vierzehn Mitgliedern der Europäischen Kommission, die nach einem System der paritätischen 

Rotation zwischen den Mitgliedstaaten ausgewählt werden, zusammensetzt. Dieses System wird 

durch einen Beschluss des Europäischen Rates auf der Grundlage der folgenden Grundsätze 

geschaffen: 

 

a) Die Mitgliedstaaten werden bei der Festlegung der Reihenfolge und der Dauer der Amtszeiten 

ihrer Staatsangehörigen im Kollegium vollkommen gleich behandelt; demzufolge kann die 

Gesamtzahl der Mandate, welche Staatsangehörige zweier beliebiger Mitgliedstaaten inne-

haben, niemals um mehr als eines voneinander abweichen. 

 

b) vorbehaltlich des Buchstabens a ist jedes der aufeinander folgenden Kollegien so zusammen-

gesetzt, dass das demografische und geografische Spektrum der Gesamtheit der Mitgliedstaa-

ten der Union auf zufrieden stellende Weise zum Ausdruck kommt. 

 

Diese Regelung gelangt nicht vor dem 1. November 2009 zur Anwendung. 

 

Der Präsident der Kommission ernennt Mitglieder der Kommission ohne Stimmrecht, bei deren 

Auswahl dieselben Kriterien wie bei den Mitgliedern des Kollegiums zugrunde gelegt werden und 

die aus allen anderen Mitgliedstaaten kommen. 

 

(4)  Die Kommission übt ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit aus. Die Mitglieder der 

Europäischen Kommission und die Mitglieder der Kommission ohne Stimmrecht dürfen bei der 

Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfor-

dern noch entgegennehmen. 

 

(5)  Die Kommission ist als Kollegium dem Europäischen Parlament verantwortlich. Der 

Präsident der Kommission ist für die Tätigkeit der Mitglieder dem Europäischen Parlament verant-

wortlich. Das Europäische Parlament kann gemäß Artikel III-238 der Verfassung ein Misstrauens-

votum gegen die Kommission aussprechen. Wird ein solches Misstrauensvotum ausgesprochen, so 

müssen die Mitglieder der Europäischen Kommission und die Mitglieder der Kommission ohne 

Stimmrecht geschlossen ihr Amt niederlegen. Die Kommission führt die laufenden Geschäfte bis 

zur Ernennung eines neuen Kollegiums weiter. 
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Artikel I-26: Der Präsident der Europäischen Kommission 

 

(1)  Der Europäische Rat schlägt im Anschluss an die entsprechenden Konsultationen dem 

Europäischen Parlament unter Berücksichtigung der Wahlen zum Europäischen Parlament mit 

qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor. Das 

Europäische Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Erhält dieser 

Kandidat nicht die Mehrheit, schlägt der Europäische Rat dem Europäischen Parlament innerhalb 

eines Monats einen neuen Kandidaten vor, wobei dasselbe Verfahren wie zuvor angewandt wird. 

 

(2)   Jeder in Frage kommende Mitgliedstaat erstellt eine beide Geschlechter berück-

sichtigende Liste von drei Personen, die er für geeignet erachtet, das Amt eines Mitglieds der Euro-

päischen Kommission auszuüben. Aus dem Kreis dieser - jeweils drei - Personen wählt der 

gewählte Präsident die dreizehn Mitglieder der Europäischen Kommission aufgrund ihrer Kompe-

tenz, ihres Engagements für Europa und ihrer Gewähr für Unabhängigkeit aus. Der Präsident und 

die als Mitglieder des Kollegiums benannten Persönlichkeiten einschließlich des künftigen Außen-

ministers stellen sich als Kollegium dem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments. Die 

Amtszeit der Kommission beträgt fünf Jahre. 

 

(3)  Der Präsident der Kommission legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre 

Aufgaben ausübt. Er beschließt über ihre interne Organisation, um die Kohärenz, die Effizienz und 

das Kollegialitätsprinzip im Rahmen ihrer Tätigkeit sicherzustellen. Er ernennt die stellvertretenden 

Präsidenten aus dem Kreis der Mitglieder des Kollegiums. Ein Mitglied der Europäischen Kom-

mission oder ein Mitglied der Kommission ohne Stimmrecht legt sein Amt nieder, wenn es vom 

Präsidenten dazu aufgefordert wird. 
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Artikel I-27: Der Außenminister 

 

(1)  Der Europäische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit mit Zustimmung des Präsiden-

ten der Kommission den Außenminister der Union. Dieser leitet die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik der Union. Der Europäische Rat kann das Mandat des Außenministers nach dem 

gleichen Verfahren beenden. 

 

(2)  Der Außenminister trägt durch seine Vorschläge zur Festlegung der gemeinsamen 

Außenpolitik bei und führt sie im Auftrag des Rates durch. Er handelt ebenso im Bereich der 

Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 

 

(3)  Der Außenminister ist einer der stellvertretenden Präsidenten der Europäischen Kom-

mission. Er ist dort mit den Außenbeziehungen und der Koordinierung der übrigen Aspekte des 

auswärtigen Handelns der Union betraut. Bei der Wahrnehmung dieser Zuständigkeiten in der 

Kommission und ausschließlich im Hinblick auf diese Zuständigkeiten unterliegt er den Verfahren, 

die für die Arbeitsweise der Kommission gelten. 
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Artikel I-28: Der Gerichtshof 

 

(1)  Zum Gerichtshof gehören der Europäische Gerichtshof, das Gericht und Fachgerichte. 

Er gewährleistet die Achtung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verfassung.  

 

Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz 

auf dem Gebiet des Unionsrechts gewährleistet ist. 

 

(2)  Der Europäische Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitgliedstaat und wird von 

Generalanwälten unterstützt. Das Gericht besteht aus mindestens einem Richter je Mitgliedstaat; die 

Zahl der Richter wird in der Satzung des Gerichtshofs festgelegt. Als Richter und Generalanwälte 

des Gerichtshofs und als Richter des Gerichts sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für 

Unabhängigkeit bieten und die die Voraussetzungen gemäß den Artikeln III-256 bis III-257 erfül-

len; sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für eine 

Amtszeit von sechs Jahren ernannt; die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist zulässig. 

 

(3)  Der Gerichtshof entscheidet 

 

− über Klagen eines Mitgliedstaats, eines Organs oder juristischer oder natürlicher Personen 

gemäß den Bestimmungen von Teil III, 

 

− im Wege der Vorabentscheidung auf Antrag der einzelstaatlichen Gerichte über die Aus-

legung des Unionsrechts oder über die Gültigkeit der Handlungen der Organe; 

 

− über alle anderen in der Verfassung vorgesehenen Fälle. 
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Kapitel II - Sonstige Organe und Einrichtungen 

 

Artikel I-29: Die Europäische Zentralbank 

 

(1)  Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken bilden das Euro-

päische System der Zentralbanken (ESZB). Die EZB und die nationalen Zentralbanken der Mit-

gliedstaaten, die die "Euro" genannte Währung der Union eingeführt haben, betreiben die Wäh-

rungspolitik der Union. 

 

(2)  Das ESZB wird von den Beschlussorganen der EZB geleitet. Ihr vorrangiges Ziel ist es, 

die Preisstabilität zu gewährleisten. Unbeschadet des Zieles der Preisstabilität unterstützen sie die 

allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der Ziele der Union beizu-

tragen. Sie führen alle weiteren Aufgaben einer Zentralbank nach Maßgabe des Teils III der Ver-

fassung und der Satzungen des ESZB und der EZB aus. 

 

(3)  Die EZB ist ein Organ, das Rechtspersönlichkeit besitzt. Sie allein ist befugt, die Aus-

gabe des Euro zu genehmigen. Sie ist in der Ausübung ihrer Befugnisse und ihren Finanzen unab-

hängig. Die Organe und Einrichtungen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten ver-

pflichten sich, diesen Grundsatz zu achten. 

 

(4)  Die EZB erlässt die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Maßnahmen gemäß 

den Artikeln III-74 bis III-81 und nach Maßgabe der Satzungen des ESZB und der EZB. Gemäß 

diesen Bestimmungen behalten die Mitgliedstaaten, die den Euro nicht eingeführt haben, sowie 

deren Zentralbanken ihre Zuständigkeiten im Währungsbereich. 

 

(5)  Die EZB wird in ihrem Zuständigkeitsbereich zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der 

Union sowie zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene gehört und kann 

Stellungnahmen abgeben. 

 

(6)  Die Organe der EZB, ihre Zusammensetzung und die Modalitäten ihrer Arbeitsweise 

sind in den Artikeln III-82 bis III-85 sowie in den Satzungen des ESZB und der EZB festgelegt. 
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Artikel I-30: Der Rechnungshof 

 

(1)  Der Rechnungshof ist das Organ, das die Rechnungsprüfung wahrnimmt. 

 

(2)  Er prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union und überzeugt 

sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

 

(3)  Der Rechnungshof besteht aus einem Staatsangehörigen je Mitgliedstaat. Seine Mit-

glieder üben ihre Aufgaben in voller Unabhängigkeit aus. 

 

 

Artikel I-31: Die beratenden Einrichtungen der Union 

 

(1)  Das Europäische Parlament, der Ministerrat und die Kommission werden von einem 

Ausschuss der Regionen sowie einem Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt, die beratende 

Aufgaben wahrnehmen. 

 

(2)  Der Ausschuss der Regionen setzt sich aus Vertretern der regionalen und lokalen 

Gebietskörperschaften zusammen, die entweder ein Wahlamt in einer regionalen oder lokalen 

Gebietskörperschaft innehaben oder gegenüber einer gewählten Versammlung politisch verant-

wortlich sind. 

 

(3)  Der Wirtschafts- und Sozialausschuss setzt sich zusammen aus Vertretern der Organi-

sationen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und anderer Vertreter der Zivilgesellschaft, insbeson-

dere aus den Bereichen Wirtschaft und Soziales, staatsbürgerliches Engagement, Beruf und Kultur. 

 

(4)  Die Mitglieder des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialaus-

schusses sind an keine Weisungen gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum 

allgemeinen Wohl der Union aus. 
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(5)  Die Bestimmungen über die Zusammensetzung dieser Ausschüsse, die Ernennung ihrer 

Mitglieder, ihre Befugnisse und ihre Arbeitsweise sind in den Artikeln III-288 bis III-294 der Ver-

fassung festgelegt. Die Bestimmungen über die Zusammensetzung werden in regelmäßigen 

Abständen vom Rat auf Vorschlag der Kommission überprüft, um der wirtschaftlichen, sozialen 

und demografischen Entwicklung in der Union Rechnung zu tragen. 

 

 

TITEL V: AUSÜBUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION 

 

Kapitel I - Gemeinsame Bestimmungen 

 

Artikel I-32: Die Rechtsakte der Union 

 

(1)  Die Union übt die ihr in der Verfassung übertragenen Zuständigkeiten gemäß den 

Bestimmungen in Teil III mittels folgender Rechtsakte aus: Europäisches Gesetz, Europäisches 

Rahmengesetz, Europäische Verordnung, Europäischer Beschluss, Empfehlung und Stellungnahme. 

 

Das Europäische Gesetz ist ein Gesetzgebungsakt mit allgemeiner Geltung. Es ist in allen seinen 

Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

 

Das Europäische Rahmengesetz ist ein Gesetzgebungsakt, der für jeden Mitgliedstaat, an den es 

gerichtet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich ist, jedoch den innerstaatlichen 

Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlässt. 

 

Die Europäische Verordnung ist ein Rechtsakt mit allgemeiner Geltung ohne Gesetzescharakter; sie 

dient der Durchführung der Gesetzgebungsakte und bestimmter Einzelvorschriften der Verfassung. 

Sie kann entweder in allen ihren Teilen verbindlich sein und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat 

gelten oder für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 

verbindlich sein, jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlassen. 
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Der Europäische Beschluss ist ein Rechtsakt ohne Gesetzescharakter, der in allen seinen Teilen ver-

bindlich ist. Ist er an bestimmte Adressaten gerichtet, so ist er nur für diese verbindlich. 

 

Empfehlungen und Stellungnahmen der Organe sind rechtlich nicht bindend. 

 

(2)  Werden das Europäische Parlament und der Rat mit einem Vorschlag für einen Gesetz-

gebungsakt befasst, so nehmen sie in dem betreffenden Bereich keine in diesem Artikel nicht vor-

gesehenen Rechtsakte an. 

 

 

Artikel I-33: Gesetzgebungsakte 

 

(1)  Europäische Gesetze und Rahmengesetze werden nach den in Artikel [III-298 (ex-Arti-

kel 251)] der Verfassung festgelegten Einzelheiten des normalen Gesetzgebungsverfahrens auf Vor-

schlag der Kommission vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam erlassen. Gelangen 

die beiden Organe nicht zu einer Einigung, so kommt der betreffende Gesetzgebungsakt nicht 

zustande. 

 

In den in Artikel [III-160 (ex-Artikel 8)] der Verfassung ausdrücklich genannten Fällen können 

Europäische Gesetze und Rahmengesetze gemäß Artikel [III-298 (ex-Artikel 251)] der Verfassung 

auf Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten erlassen werden. 

 

(2)  In bestimmten Fällen, die in der Verfassung aufgeführt sind, werden Europäische 

Gesetze und Rahmengesetze nach besonderen Gesetzgebungsverfahren vom Europäischen Parla-

ment mit Beteiligung des Rates oder vom Rat mit Beteiligung des Europäischen Parlaments 

erlassen. 
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Artikel I-34: Rechtsakte ohne Gesetzescharakter 

 

(1)  Der Rat und die Kommission erlassen Europäische Verordnungen oder Europäische 

Beschlüsse in den in den Artikeln I-35 und I-36 genannten Fällen sowie in den in der Verfassung 

ausdrücklich vorgesehenen Fällen. Die Europäische Zentralbank erlässt Europäische Verordnungen 

und Europäische Beschlüsse, sofern sie durch die Verfassung dazu ermächtigt ist. 

 

(2)  Der Rat und die Kommission sowie die Europäische Zentralbank, sofern sie durch die 

Verfassung dazu ermächtigt ist, geben Empfehlungen ab. 

 

 

Artikel I-35: Delegierte Verordnungen 

 

(1)  In Europäischen Gesetzen und Rahmengesetzen kann der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, delegierte Verordnungen zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht 

wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzes oder Rahmengesetzes zu erlassen. 

 

In den betreffenden Gesetzen und Rahmengesetzen werden Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und 

Dauer der Übertragung ausdrücklich festgelegt. Für die wesentlichen Vorschriften in einem Bereich 

ist eine Übertragung ausgeschlossen. Diese sind dem Gesetz oder dem Rahmengesetz vorbehalten. 

 

(2)  In diesen Gesetzen oder Rahmengesetzen wird ausdrücklich festgelegt, unter welchen 

Bedingungen eine Übertragung vorgenommen werden kann. Dabei bestehen folgende Möglich-

keiten: 

 

− Das Europäische Parlament oder der Rat können beschließen, die Übertragung zu widerrufen. 

 

− Die delegierte Verordnung kann nur in Kraft treten, wenn das Europäische Parlament oder der 

Rat innerhalb der im Gesetz oder Rahmengesetz festgelegten Frist keine Einwände erheben. 

 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 beschließt das Europäische Parlament mit der Mehrheit der 

Stimmen seiner Mitglieder und der Rat mit qualifizierter Mehrheit. 
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Artikel I-36: Durchführungsrechtsakte 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der rechtlich bindenden Rechtsakte 

der Union erforderlichen innerstaatlichen Maßnahmen. 

 

(2)  Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der rechtlich bindenden 

Rechtsakte der Union, so können mit diesen Rechtsakten der Kommission oder - in entsprechend 

begründeten Sonderfällen und in den in Artikel I-39 genannten Fällen - dem Rat Durchführungs-

befugnisse übertragen werden. 

 

(3)  Ein Europäisches Gesetz legt im Voraus allgemeine Regeln und Grundsätze für die 

Kontrolle der Durchführungsrechtsakte der Union durch die Mitgliedstaaten fest. 

 

(4)  Die Durchführungsrechtsakte der Union ergehen in der Form von Europäischen Durch-

führungsverordnungen oder Europäischen Durchführungsbeschlüssen. 

 

 

Artikel I-37: Gemeinsame Grundsätze für die Rechtsakte der Union 

 

(1)  Wird die Art des Rechtsakts von der Verfassung nicht ausdrücklich vorgegeben, so 

beschließen die Organe unter Einhaltung der geltenden Verfahren nach dem Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit gemäß Artikel I-9 jeweils, welche Art von Rechtsakt zu erlassen ist. 

 

(2)  Europäische Gesetze, Europäische Rahmengesetze, Europäische Verordnungen und 

Europäische Beschlüsse sind mit einer Begründung zu versehen und nehmen auf die in dieser Ver-

fassung vorgesehenen Vorschläge oder Stellungnahmen Bezug. 
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Artikel I-38: Veröffentlichung und Inkrafttreten 

 

(1)  Europäische Gesetze und Rahmengesetze werden vom Präsidenten des Europäischen 

Parlaments und vom Präsidenten des Rates unterzeichnet, soweit sie nach dem normalen Gesetz-

gebungsverfahren angenommen wurden. In den übrigen Fällen werden sie entweder vom Präsi-

denten des Rates oder vom Präsidenten des Parlaments unterzeichnet. Die Gesetze und Rahmen-

gesetze werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und treten zu dem durch sie 

festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

(2)  Europäische Verordnungen und Beschlüsse, die an keinen bestimmten Adressaten oder 

an alle Mitgliedstaaten gerichtet sind, werden von dem Präsidenten des sie erlassenden Organs 

unterzeichnet; sie werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und treten zu dem 

durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 

in Kraft. 

 

(3)  Andere Beschlüsse werden denjenigen, an die sie gerichtet sind, bekannt gegeben und 

durch diese Bekanntgabe wirksam. 

 

 

Kapitel II - Besondere Bestimmungen 

 

 

Artikel I-39: Besondere Bestimmungen für die Durchführung der Gemeinsamen Außen- 

und Sicherheitspolitik 

 

(1)  Die Europäische Union verfolgt eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die 

auf einer Entwicklung der gegenseitigen politischen Solidarität der Mitgliedstaaten, der Ermittlung 

der Fragen von allgemeiner Bedeutung und der Erreichung einer immer stärkeren Konvergenz des 

Vorgehens der Mitgliedstaaten beruht. 
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(2)  Der Europäische Rat bestimmt die strategischen Interessen der Union und legt die Ziele 

ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fest. Der Ministerrat gestaltet diese Politik im 

Rahmen der vom Europäischen Rat festgelegten strategischen Leitlinien nach Maßgabe von Teil III 

der Verfassung. 

 

(3)  Der Europäische Rat und der Ministerrat erlassen die erforderlichen Europäischen 

Beschlüsse. 

 

(4)  Diese Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird vom Minister für auswärtige 

Angelegenheiten der Union und von den Mitgliedstaaten mit den einzelstaatlichen Mitteln und 

denen der Union durchgeführt. 

 

(5)  Die Mitgliedstaaten stimmen einander im Rat und im Europäischen Rat zu jeder außen- 

und sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung ab, um ein gemeinsames Vorgehen 

festzulegen. Bevor ein Mitgliedstaat in einer Weise, die die Interessen der Union berühren könnte, 

auf internationaler Ebene tätig wird oder eine Verpflichtung eingeht, konsultiert er die anderen Mit-

gliedstaaten im Rat oder im Europäischen Rat. Die Mitgliedstaaten gewährleisten durch konver-

gentes Handeln, dass die Union ihre Interessen und Werte auf internationaler Ebene geltend machen 

kann. Die Mitgliedstaaten sind untereinander solidarisch. 

 

(6)  Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden 

Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik regelmäßig gehört und über 

ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. 

 

(7)  Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fassen der Europäische Rat 

und der Ministerrat außer in den in Teil III der Verfassung vorgesehenen Fällen Europäische 

Beschlüsse einstimmig. Sie beschließen auf Vorschlag eines Mitgliedstaates, des Außenministers 

der Union oder des Ministers mit Unterstützung der Kommission. Europäische Gesetze und Rah-

mengesetze sind ausgeschlossen. 

 

(8)  Der Europäische Rat kann einstimmig beschließen, dass der Rat in anderen als den in 

Teil III der Verfassung genannten Fällen mit qualifizierter Mehrheit beschließt. 
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Artikel I-40: Besondere Bestimmungen für Durchführung der Gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik 

 

(1)  Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union die auf zivile und militärische 

Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die Union bei Missionen außerhalb der 

Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit gemäß 

den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit 

Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereit gestellt werden. 

 

(2)  Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Fest-

legung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Ver-

teidigung, sobald der Europäische Rat einstimmig darüber beschlossen hat. Er empfiehlt in diesem 

Fall den Mitgliedstaaten, gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften einen Beschluss zu die-

sem Zweck zu fassen. 

 

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen bestimmter 

Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation 

(NATO) verwirklicht sehen, aufgrund des Nordatlantikvertrages und ist vereinbar mit der in jenem 

Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 

 

(3)  Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der 

vom Rat festgelegten Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die untereinander multinationale 

Streitkräfte bilden, können diese auch für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

zur Verfügung stellen. 
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Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Es 

wird ein Europäisches Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten eingerichtet, des-

sen Aufgabe es ist, den operativen Bedarf zu ermitteln und Maßnahmen zur Bedarfsdeckung zu för-

dern, zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Grund-

lage des Verteidigungssektors beizutragen und diese Maßnahmen gegebenenfalls durchzuführen, 

sich an der Festlegung einer europäischen Politik im Bereich Fähigkeiten und Rüstung zu beteiligen 

sowie den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten zu unterstützen. 

 

(4)  Europäische Beschlüsse zur Durchführung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik, einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, 

werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Außenministers der Union oder eines Mitglied-

staates gefasst. Der Außenminister kann gegebenenfalls gemeinsam mit der Kommission den Rück-

griff auf einzelstaatliche Mittel sowie auf Instrumente der Union vorschlagen. 

 

(5)  Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen eine 

Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union beauf-

tragen. Diese Mission wird nach Maßgabe von Artikel [III-206 (ex-Artikel 18)] der Verfassung 

durchgeführt. 

 

(6)  Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvolle Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähig-

keiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander fes-

tere Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen 

der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maßgabe von Artikel [III-208 (ex-Artikel 20)] der 

Verfassung. 
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(7)  Solange der Europäische Rat keinen Beschluss im Sinne des Absatzes 2 gefasst hat, 

wird im Rahmen der Union eine engere Zusammenarbeit im Bereich der gegenseitigen Verteidi-

gung eingerichtet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit leisten im Falle eines bewaffneten Angriffs 

auf das Hoheitsgebiet eines an dieser Zusammenarbeit beteiligten Staates die anderen beteiligten 

Staaten gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen alle in ihrer Macht stehende militäri-

sche und sonstige Hilfe und Unterstützung. Bei der Umsetzung der engeren Zusammenarbeit im 

Bereich der gegenseitigen Verteidigung arbeiten die beteiligten Staaten eng mit der Nordatlantik-

vertrags-Organisation zusammen. Die Teilnahmemodalitäten und die praktischen Modalitäten 

sowie die dieser Zusammenarbeit eigenen Beschlussfassungsverfahren sind in Artikel [III-209 (ex-

Artikel 21)] der Verfassung enthalten. 

 

(8)  Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden 

Weichenstellungen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik regelmäßig gehört und 

über ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. 

 

 

Artikel I-41: Besondere Bestimmungen zur Verwirklichung des Raums der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts 

 

(1)  Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

 

− durch die Annahme von Europäischen Gesetzen und Rahmengesetzen, mit denen, soweit 

erforderlich, die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in den in Teil III der Verfassung aufge-

führten Bereichen einander angeglichen werden sollen; 

 

− durch eine Förderung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, insbesondere auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der gericht-

lichen und außergerichtlichen Entscheidungen; 

 

− durch eine operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ein-

schließlich der Polizei, des Zolls und anderer auf die Prävention und die Aufdeckung von 

Straftaten spezialisierter Behörden. 
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(2)  Im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts können sich die ein-

zelstaatlichen Parlamente an den Bewertungsmechanismen nach Artikel [III-156 (ex-Artikel 4)] der 

Verfassung beteiligen und werden in die politische Kontrolle von Europol und die Bewertung der 

Tätigkeit von Eurojust gemäß Artikel [III-169 (ex-Artikel 19)] und [III-172 (ex-Artikel 22)] der 

Verfassung einbezogen. 

 

(3)  Im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verfügen 

die Mitgliedstaaten über ein Initiativrecht nach Artikel [III-160 (ex-Artikel 8)] der Verfassung. 

 

 

Artikel I-42: Beistandsklausel 

 

(1)  Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität, wenn 

ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag oder einer Katastrophe natürlichen oder menschlichen 

Ursprungs betroffen ist. Die Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließ-

lich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen Mittel, um 

 

a) – terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden; 

− die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terroran-

schlägen zu schützen; 

− im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen 

Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen; 

 

b) – im Falle einer Katastrophe einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe 

innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen. 

 

(2)  Die Modalitäten für die Durchführung dieser Bestimmung sind in Artikel [III-226 (ex-

Artikel X)] der Verfassung enthalten. 
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Kapitel III - Die verstärkte Zusammenarbeit 

 

Artikel I-43: Die verstärkte Zusammenarbeit 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten, die untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der 

nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Union begründen wollen, können in den Grenzen und 

nach den in diesem Artikel und den Artikeln [III-318 bis III-325 (ex-Artikel I bis P)] der Ver-

fassung vorgesehenen Modalitäten die Organe der Union in Anspruch nehmen und diese Zustän-

digkeiten unter Anwendung der einschlägigen Verfassungsbestimmungen ausüben. 

 

Eine verstärkte Zusammenarbeit ist darauf ausgerichtet, die Ziele der Union zu fördern, ihre 

Interessen zu schützen und ihren Integrationsprozess zu stärken. Sie steht bei ihrer Begründung und 

anschließend gemäß Artikel [III-321 (ex-Artikel L)] der Verfassung jederzeit allen Mitgliedstaaten 

offen. 

 

(2)  Die Ermächtigung zur Einleitung einer verstärkten Zusammenarbeit wird vom Rat als 

letztes Mittel gewährt, wenn im Rat festgestellt worden ist, dass die mit ihr angestrebten Ziele von 

der Union insgesamt nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums verwirklicht werden können, und 

sofern an der Zusammenarbeit mindestens ein Drittel der Mitgliedstaaten beteiligt ist. Der Rat 

beschließt nach dem in Artikel [III-322 (ex-Artikel M)] der Verfassung vorgesehenen Verfahren. 

 

(3)  Nur die Vertreter der an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten 

nehmen an der Annahme der Rechtsakte im Rat teil. An den Beratungen des Rates dürfen jedoch 

alle Mitgliedstaaten teilnehmen. 

 

Die Einstimmigkeit bezieht sich allein auf die an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mit-

gliedstaaten. Als qualifizierte Mehrheit gilt die Mehrheit der Stimmen der beteiligten Mitglied-

staaten, sofern diese mindestens drei Fünftel der Bevölkerung dieser Staaten repräsentiert. 

 

An die im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit erlassenen Rechtsakte sind nur die an dieser 

Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten gebunden. Sie gelten nicht als Besitzstand, der von 

beitrittswilligen Ländern angenommen werden muss. 
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TITEL VI: DAS DEMOKRATISCHE LEBEN DER UNION 

 

Artikel I-44: Grundsatz der demokratischen Gleichheit 

 

Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürger. Die Bür-

ger genießen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der Organe der Union. 

 

 

Artikel I-45: Grundsatz der repräsentativen Demokratie 

 

(1)  Die Arbeitsweise der Union beruht auf dem Grundsatz der repräsentativen Demokratie. 

 

(2)  Die Bürger sind auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament vertreten. Die 

Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat und im Rat von ihren jeweiligen Regierungen ver-

treten, die ihrerseits den von den Bürgern gewählten nationalen Parlamenten Rechenschaft ablegen 

müssen. 

 

(3)  Jeder Bürger hat das Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Die 

Entscheidungen werden so offen und so bürgernah wie möglich getroffen. 

 

(4)  Politische Parteien auf europäischer Ebene tragen zur Herausbildung eines europäischen 

politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürger der Union bei. 

 

 

Artikel I-46: Grundsatz der partizipativen Demokratie 

 

(1)  Die Organe der Union geben den Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeig-

neter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten zu allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich 

bekannt zu geben und auszutauschen. 

 

(2)  Die Organe der Union pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog 

mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft. 

 

(3)  Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten, führt 

die Kommission umfangreiche Anhörungen der Betroffenen durch. 
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Artikel I-47: Die Sozialpartner und der autonome soziale Dialog 

 

Die Europäische Union anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Union unter 

Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme; sie fördert den sozialen Dialog 

und achtet dabei die Autonomie der Sozialpartner.  

 

 

Artikel I-48: Der Europäische Bürgerbeauftragte 

 

Das Europäische Parlament ernennt einen Europäischen Bürgerbeauftragten, der Beschwerden über 

Missstände in den Organen, Einrichtungen, Ämtern oder Agenturen der Union entgegennimmt, 

ihnen nachgeht und darüber Bericht erstattet. Der Europäische Bürgerbeauftragte übt sein Amt in 

völliger Unabhängigkeit aus. 

 

 

Artikel I-49: Transparenz der Arbeit der Organe der Union 

 

(1)  Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der Zivil-

gesellschaft sicherzustellen, handeln die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union 

unter weitest gehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit. 

 

(2)  Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den Rat, wenn er über 

Gesetzgebungsvorschläge berät oder Gesetzgebungsvorschläge annimmt. 

 

(3)  Jede Unionsbürgerin und jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Per-

son mit Wohnsitz oder mit Sitz in einem Mitgliedstaat hat unter den in Teil III der Verfassung fest-

gelegten Bedingungen das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen, Ämter 

und Agenturen der Union, und zwar unabhängig davon, in welcher Form diese Dokumente erstellt 

werden. 
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(4)  In Europäischen Gesetzen werden die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffent-

licher oder privater Interessen geltenden Einschränkungen für die Ausübung des Rechts auf Zugang 

zu solchen Dokumenten festgelegt. 

 

(5)  Im Einklang mit den in Absatz 4 genannten Gesetzen legen die in Absatz 3 genannten 

Organe, Einrichtungen, Ämter oder Agenturen in ihren jeweiligen Geschäftsordnungen besondere 

Bestimmungen für den Zugang zu ihren Dokumenten fest. 

 

 

Artikel I-50: Schutz personenbezogener Daten 

 

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der ihn betreffenden personenbezogenen Daten. 

 

(2)   Europäische Gesetze legen Regeln über den Schutz natürlicher Personen bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 

Union sowie durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, und über den freien Datenverkehr fest. Die Einhaltung 

dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Behörde überwacht.  

 

 

Artikel I-51: Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften 

 

(1)  Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemein-

schaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt  ihn 

nicht.  

 

(2)  Die Union achtet den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften in gleicher Weise. 

 

(3)  Die Union pflegt in Anerkennung der Identität und des besonderen Beitrags dieser 

Kirchen und Gemeinschaften einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit ihnen. 
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TITEL VII: DIE FINANZEN DER UNION 

 

Artikel I-52: Die Haushalts- und Finanzgrundsätze 

 

(1)  Alle Einnahmen und Ausgaben der Union werden gemäß den Bestimmungen von 

Teil III der Verfassung für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt. 

 

(2)  Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.  

 

(3)  Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haushaltsjahr gemäß 

dem Europäischen Gesetz nach Artikel [III-314 (ex-Artikel 279)] der Verfassung bewilligt. 

 

(4)  Die Tätigung der in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben setzt den Erlass eines 

verbindlichen Rechtsakts voraus, mit dem eine Maßnahme der Union und die Vornahme der ent-

sprechenden Ausgabe gemäß dem Europäischen Gesetz nach Artikel [III-314 (ex-Artikel 279)] der 

Verfassung eine Rechtsgrundlage erhalten. Dieser Rechtsakt muss in Form eines Europäischen 

Gesetzes, eines Europäischen Rahmengesetzes, einer Europäischen Verordnung oder eines Europä-

ischen Beschlusses ergehen. 

 

(5)  Damit die Haushaltsdisziplin gewährleistet wird, erlässt die Union keine Rechtsakte, die 

erhebliche Auswirkungen auf den Haushaltsplan haben könnten, ohne die Gewähr zu bieten, dass 

der betreffende Vorschlag bzw. die betreffende Maßnahme im Rahmen der Eigenmittel der Union 

und der im mehrjährigen Finanzrahmen nach Artikel I-54 festgelegten Ausgabenobergrenzen finan-

ziert werden kann.  

 

(6)  Der Haushaltsplan der Union wird entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

der Haushaltsführung ausgeführt. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Union zusammen, um 

sicherzustellen, dass die in den Haushaltsplan eingesetzten Mittel nach dem Grundsatz der Wirt-

schaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden.  

 

(7)  Die Union und die Mitgliedstaaten bekämpfen Betrug und sonstige gegen die finan-

ziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen gemäß den Bestimmungen von 

Artikel [III-317 (ex-Artikel 280)] der Verfassung. 
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Artikel I-53: Die Finanzmittel der Union 

 

(1)  Die Union stattet sich mit den erforderlichen Mitteln aus, um ihre Ziele erreichen und 

ihre Politik durchführen zu können. 

 

(2)  Der Haushalt der Union wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollständig aus 

Eigenmitteln finanziert. 

 

(3)  Die Obergrenze für die Finanzmittel der Union wird in einem Europäischen Gesetz des 

Rates festgelegt, durch das auch neue Mittelkategorien eingeführt und bestehende Kategorien abge-

schafft werden können. Dieses Gesetz tritt erst nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang 

mit ihren jeweiligen Verfassungsbestimmungen in Kraft. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhö-

rung des Europäischen Parlaments. 

 

(4)  Die Modalitäten der Finanzmittel der Union werden in einem Europäischen Gesetz des 

Rates geregelt. Der Rat beschließt nach Zustimmung des Parlaments. 

 

 

Artikel I-54: Der mehrjährige Finanzrahmen 

 

(1)  Mit dem mehrjährigen Finanzrahmen soll sichergestellt werden, dass die Ausgaben der 

Union innerhalb der Grenzen der Eigenmittel eine geordnete Entwicklung nehmen. Im mehr-

jährigen Finanzrahmen werden die jährlichen Obergrenzen für die Mittel für Verpflichtungen je 

Ausgabenkategorie im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel [III-304 (neu)] der Verfassung 

festgesetzt. 

 

(2)  Der mehrjährige Finanzrahmen wird in einem Europäischen Gesetz des Rates festge-

legt. Der Rat beschließt nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit der Mehrheit sei-

ner Mitglieder Stellung nimmt. 

 

(3)  Bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans der Union ist der mehrjährige Finanz-

rahmen einzuhalten. 

 

(4)  Bei der Festlegung des ersten mehrjährigen Finanzrahmens nach Inkrafttreten der Ver-

fassung beschließt der Rat einstimmig. 
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Artikel I-55: Der Haushaltsplan der Union 

 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen auf Vorschlag der Kommission gemäß den Moda-

litäten des Artikels [III-306] der Verfassung das Europäische Gesetz zur Feststellung des jährlichen 

Haushaltsplans der Union an.  

 

 

TITEL VIII:  DIE UNION UND IHRE NACHBARN 

 

Artikel I-56: Die Union und ihre Nachbarn 

 

(1)  Die Union entwickelt besondere Beziehungen zu den Staaten in ihrer Nachbarschaft, um 

einen Raum des Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der 

Union aufbaut und sich durch enge, friedliche Beziehungen auf der Grundlage der Zusammenarbeit 

auszeichnet. 

 

(2)  Zu diesem Zweck kann die Union nach Artikel [III.222 (ex-Artikel 33)] der Verfassung 

spezielle Abkommen mit den betreffenden Ländern schließen und durchführen. Diese Abkommen 

können gegenseitige Rechte und Pflichten umfassen und die Möglichkeit zu gemeinsamem Vor-

gehen eröffnen. Zur Durchführung der Abkommen finden regelmäßig Konzertierungen statt. 
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TITEL IX: ZUGEHÖRIGKEIT ZUR UNION 

 

Artikel I-57: Kriterien und Verfahren für den Beitritt zur Union 

 

(1)  Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die die in Artikel I-2 genannten Werte 

achten und sich verpflichten, ihnen gemeinsam Geltung zu verschaffen. 

 

(2)  Jeder europäische Staat, der Mitglied der Union werden möchte, kann seinen Antrag an 

den Rat richten. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten 

werden von diesem Antrag unterrichtet. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der Kom-

mission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. Die Bedingungen und Modalitäten 

der Aufnahme werden durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellen-

den Staat geregelt. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten gemäß 

ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. 

 

 

Artikel I-58: Aussetzung der mit der Zugehörigkeit zur Union verbundenen Rechte 

 

(1)  Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parla-

ments oder der Kommission kann der Rat mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder nach 

Zustimmung des Europäischen Parlaments einen Europäischen Beschluss annehmen, mit dem fest-

gestellt wird, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel I-2 

genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Der Rat hört, bevor er eine solche Feststellung 

trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und kann nach demselben Verfahren Empfehlungen an ihn 

richten. 

 

Der Rat überprüft regelmäßig, ob die Gründe, die zu dieser Feststellung geführt haben, noch 

zutreffen. 

 

(2)  Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Kommission und nach 

Zustimmung des Europäischen Parlaments kann der Europäische Rat einstimmig einen Europä-

ischen Beschluss annehmen, mit dem festgestellt wird, dass eine schwerwiegende und anhaltende 

Verletzung von in Artikel I-2 genannten Werten durch einen Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er den 

betroffenen Mitgliedstaat zu einer Stellungnahme aufgefordert hat. 
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(3)  Wurde die Feststellung nach Absatz 2 getroffen, so kann der Rat mit qualifizierter 

Mehrheit einen Europäischen Beschluss annehmen, mit dem bestimmte Rechte ausgesetzt werden, 

die sich aus der Anwendung der Verfassung auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließ-

lich der Stimmrechte des Mitgliedstaats im Rat. Dabei berücksichtigt er die möglichen Auswirkun-

gen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer Personen. 

 

Die sich aus der Verfassung ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats sind für 

diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich. 

 

(4)  Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter Mehrheit einen Europä-

ischen Beschluss annehmen, mit dem die nach Absatz 3 getroffenen Maßnahmen abgeändert oder 

aufgehoben werden, wenn in der Lage, die zur Verhängung dieser Maßnahmen geführt hat, Ände-

rungen eingetreten sind. 

 

(5)  Für die Zwecke dieses Artikels handelt der Rat ohne Berücksichtigung des betroffenen 

Mitgliedstaats. Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem 

Zustandekommen von Beschlüssen nach Absatz 2 nicht entgegen. 

 

Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 3 ausgesetzt werden. 

 

(6)  Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 beschließt das Europäische Parlament mit der 

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 
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Artikel I-59: Freiwilliger Austritt aus der Union 

 

(1)  Jeder Mitgliedstaat kann gemäß seinen internen Verfassungsvorschriften beschließen, 

aus der Europäischen Union auszutreten.  

 

(2)  Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht 

mit; dieser befasst sich mit der Mitteilung. Im Lichte der Leitlinien des Europäischen Rates handelt 

die Union mit diesem Staat ein Abkommen über die Modalitäten des Austritts aus und schließt es, 

wobei der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das 

Abkommen wird nach Zustimmung des Europäischen Parlaments vom Rat mit qualifizierter Mehr-

heit im Namen der Union geschlossen. 

 

Der Vertreter des austretenden Mitgliedstaats nimmt weder an den diesen Mitgliedstaat betreffen-

den Beratungen noch an der diesbezüglichen Beschlussfassung des Europäischen Rates oder des 

Rates teil. 

 

(3)  Diese Verfassung findet auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des 

Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine 

Anwendung mehr, es sei denn, dass der Europäische Rat im Einvernehmen mit dem betroffenen 

Mitgliedstaat beschließt, diese Frist zu verlängern. 

 

(4)  Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss 

dies gemäß dem Verfahren des Artikels I-57 beantragen. 

 

 

_____________________ 
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ANLAGE I 

 

ENTWURF EINES 
PROTOKOLLS ÜBER DIE ROLLE DER NATIONALEN PARLAMENTE 

IN DER EUROPÄISCHEN UNION 
 

 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN - 

 

EINGEDENK dessen, dass die Art der Kontrolle der jeweiligen Regierungen durch die nationalen 

Parlamente hinsichtlich der Tätigkeiten der Union Sache der besonderen verfassungsrechtlichen 

Gestaltung und Praxis jedes Mitgliedstaats ist, 

 

IN DEM WUNSCH jedoch, eine stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente an den Tätigkeiten 

der Europäischen Union zu fördern und ihnen bessere Möglichkeiten zu geben, sich zu Vorschlägen 

für Rechtsakte sowie zu anderen Fragen, die für sie von besonderem Interesse sein können, zu 

äußern - 

 

HABEN folgende Bestimmungen ERLASSEN, die der Verfassung als Anhang beigefügt sind: 

 

I. Unterrichtung der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten 

 

1. Alle Konsultationsdokumente der Kommission (Grün- und Weißbücher sowie 

Mitteilungen) werden den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt 

ihrer Veröffentlichung direkt von der Kommission zugeleitet. Ferner sendet die 

Kommission den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten, gleichzeitig mit der 

Übermittlung an das Europäische Parlament und den Rat, das jährliche 

Rechtsetzungsprogramm sowie alle weiteren Dokumente für die Ausarbeitung der 

Rechtsetzungsprogramme oder politischen Strategien, die sie dem Europäischen 

Parlament und dem Rat vorlegt. 

 

2. Alle an das Europäische Parlament und den Rat gerichteten Gesetzgebungsvorschläge 

werden gleichzeitig den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten übermittelt. 
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3. Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten können gemäß dem im Protokoll über 

die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorge-

sehenen Verfahren eine mit Gründen versehene Stellungnahme zur Übereinstimmung 

eines Gesetzgebungsvorschlags mit dem Subsidiaritätsgrundsatz an die Präsidenten des 

Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission richten. 

 

4. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Gesetzgebungsvorschlag dem Europäischen Par-

lament, dem Rat und den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten in den Amts-

sprachen der Europäischen Union von der Kommission zugeleitet wird, und dem Zeit-

punkt, zu dem er zur Annahme oder zur Festlegung eines Standpunkts im Rahmen eines 

Gesetzgebungsverfahrens auf die Tagesordnung des Rates gesetzt wird, liegt ein Zeit-

raum von sechs Wochen, außer in dringenden Fällen, die in dem Rechtsakt oder 

gemeinsamen Standpunkt zu begründen sind. Außer in ordnungsgemäß begründeten 

dringenden Fällen darf in diesen sechs Wochen keine Einigung über einen Vorschlag 

für einen Gesetzgebungsakt festgestellt werden. Zwischen der Aufnahme eines Vor-

schlags in die Tagesordnung für die Tagung des Rates und der Festlegung eines 

gemeinsamen Standpunktes müssen zehn Tage liegen. 

 

5. Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten werden zeitgleich mit den Regierungen 

der Mitgliedstaaten auf direktem Wege über die Tagesordnungen für die Tagungen des 

Rates und die Ergebnisse dieser Tagungen, auch über die Protokolle der Ratstagungen, 

in denen über Gesetzgebungsvorschläge beraten wird, unterrichtet. 

 

6. Beabsichtigt der Europäische Rat, Artikel I-24 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Anspruch zu 

nehmen, so werden die nationalen Parlamente über jeden Beschluss im Voraus unter-

richtet. 

 

Beabsichtigt der Europäische Rat, Artikel I-24 Absatz 4 Unterabsatz 2 in Anspruch zu 

nehmen, so werden die nationalen Parlamente mindestens vier Monate vor der 

Annahme eines Beschlusses unterrichtet. 
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7. Der Rechnungshof übermittelt den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten infor-

mationshalber, gleichzeitig mit der Übermittlung an das Europäische Parlament und den 

Rat, seinen Jahresbericht. 

 

8. Bei Zweikammerparlamenten gelten diese Bestimmungen für jede der beiden Kam-

mern. 

 

II. Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten 

 

9. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente legen gemeinsam fest, wie 

eine effiziente und regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten innerhalb 

der Europäischen Union gestaltet und gefördert werden kann. 

 

10. Die Konferenz der Europa-Ausschüsse kann jeden ihr zweckmäßig erscheinenden Bei-

trag dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission zur Kenntnis bringen. 

Sie fördert ferner den Austausch von Informationen und bewährten Praktiken zwischen 

den Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament, einschließlich  

zwischen deren Fachausschüssen. Die Konferenz kann auch interparlamentarische Kon-

ferenzen zu Einzelthemen organisieren, insbesondere zur Erörterung von Fragen der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik. Die Beiträge der Konferenz binden in keiner Weise die nationalen 

Parlamente und präjudizieren in keiner Weise deren Standpunkt. 
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ANLAGE II 

 

ENTWURF EINES 
PROTOKOLLS ÜBER DIE ANWENDUNG DER GRUNDSÄTZE 
DER SUBSIDIARITÄT UND DER VERHÄLTNISMÄßIGKEIT 

 

 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 

 

IN DEM WUNSCH sicherzustellen, dass Entscheidungen in der Union so bürgernah wie möglich 

getroffen werden, 

 

ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen für die Anwendung der in Artikel I-9 der Verfassung veran-

kerten Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit festzulegen und ein System zur 

Kontrolle ihrer Anwendung durch die Organe zu schaffen – 

 

HABEN folgende Bestimmungen VEREINBART, die der Verfassung als Anhang beigefügt sind: 

 

1. Jedes Organ trägt kontinuierlich für die Einhaltung der in Artikel I-9 der Verfassung nieder-

gelegten Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit Sorge. 

 

2. Die Kommission führt umfangreiche Anhörungen durch, bevor sie einen Gesetzgebungsakt 

vorschlägt. Dabei ist gegebenenfalls der regionalen und lokalen Dimension der in Betracht 

gezogenen Maßnahmen Rechnung zu tragen. In außergewöhnlich dringenden Fällen führt die 

Kommission keine Konsultationen durch. Sie begründet ihre Entscheidung in ihrem Vor-

schlag.  

 

3. Die Kommission übermittelt alle ihre Vorschläge und geänderten Vorschläge für einen 

Gesetzgebungsakt gleichzeitig den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem 

Unionsgesetzgeber. Sobald das Europäische Parlament seine legislativen Entschließungen 

angenommen und der Rat seine gemeinsamen Standpunkte festgelegt hat, leiten sie diese an 

die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten weiter. 
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4. Die Kommission begründet ihren Vorschlag im Hinblick auf die Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit. Jeder Gesetzgebungsvorschlag sollte einen Bogen mit 

detaillierten Angaben enthalten, die es ermöglichen zu beurteilen, ob die Grundsätze der Sub-

sidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden. Dieser Bogen sollte Angaben zu 

den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen sowie – im Fall eines Rahmengesetzes – zu 

den Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften ent-

halten, einschließlich gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften. Die Feststellung, dass 

ein Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann, muss auf qualitativen und – 

soweit möglich – auf quantitativen Kriterien beruhen. Die Kommission berücksichtigt dabei, 

dass die finanzielle Belastung und der Verwaltungsaufwand der Union, der Regierungen der 

Mitgliedstaaten, der regionalen und lokalen Behörden, der Wirtschaft und der Bürger so 

gering wie möglich gehalten werden und in einem angemessenen Verhältnis zu dem ange-

strebten Ziel stehen müssen. 

 

5. Jedes nationale Parlament eines Mitgliedstaats oder jede Kammer eines nationalen Parlaments 

kann binnen sechs Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Gesetzgebungsvor-

schlags der Kommission in einer begründeten Stellungnahme an die Präsidenten des Europä-

ischen Parlaments, des Rates und der Kommission darlegen, weshalb der Vorschlag seines 

bzw. ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Dabei ist es Sache des 

jeweiligen nationalen Parlaments oder der jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments, 

gegebenenfalls die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren. 

 

6. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission berücksichtigen die begründeten 

Stellungnahmen der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten oder einer der Kammern eines 

nationalen Parlaments. 

 

 Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten mit einem Einkammersystem verfügen über 

zwei Stimmen, während jede der beiden Kammern in einem Zweikammersystem über eine 

Stimme verfügt.  
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Wird von einer Anzahl nationaler Parlamente und Kammern nationaler Parlamente, die min-

destens einem Drittel der Gesamtzahl der Stimmen entspricht, eine begründete Stellungnahme 

dahin gehend abgegeben, dass der Kommissionsvorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 

im Einklang steht, so hat die Kommission den Vorschlag zu überprüfen. Diese Schwelle 

beträgt mindestens ein Viertel der Stimmen, wenn es sich um einen Vorschlag der 

Kommission oder eine Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten im Rahmen von Artikel 

[III-160 (ex-Artikel 8)] der Verfassung betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts handelt.  

 

Nach Abschluss der Überprüfung kann die Kommission beschließen, an ihrem Vorschlag 

festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn zurückzuziehen. Die Kommission begründet ihren 

Beschluss. 

 

7. Der Gerichtshof ist für Klagen wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts gegen das Subsi-

diaritätsprinzip zuständig, die nach den Modalitäten des Artikels [III-266 (ex-Artikel 230)] 

der Verfassung von einem Mitgliedstaat erhoben oder gemäß der jeweiligen innerstaatlichen 

Rechtsordnung von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder einer 

Kammer dieses Parlaments übermittelt werden. 

 

 Gemäß dem genannten Verfassungsartikel können entsprechende Klagen auch vom Aus-

schuss der Regionen in Bezug auf Gesetzgebungsakte, für deren Annahme die Anhörung des 

Ausschusses der Regionen nach der Verfassung vorgeschrieben ist, erhoben werden. 

 

8. Die Kommission legt dem Europäischen Rat, dem Europäischen Parlament, dem Rat und den 

nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten jährlich einen Bericht über die Anwendung des 

Artikels I-9 der Verfassung vor. Dieser Jahresbericht ist auch dem Ausschuss der Regionen 

und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss zuzuleiten. 
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ANLAGE  III 

 

ENTWURF EINES PROTOKOLLS 
ÜBER DIE VERTRETUNG DER BÜRGER IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

UND DIE STIMMENGEWICHTUNG IM RAT 
 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

 

HABEN die nachstehenden Bestimmungen ANGENOMMEN, die dem Vertrag über die Ver-

fassung für Europa als Anhang beigefügt werden: 

 

ARTIKEL 1 

Bestimmungen über das Europäische Parlament 

 

(1)  Während der gesamten Wahlperiode 2004-2009 und bis zum Inkrafttreten des Beschlus-

ses gemäß Artikel I-19 beträgt die Anzahl der in den einzelnen Mitgliedstaaten gewählten Abge-

ordneten des Europäischen Parlaments für: 

 

Deutschland 
Österreich 
Belgien 
Zypern 
Dänemark 
Spanien 
Estland 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Ungarn 
Irland 
Italien 
Lettland 
Litauen 
Luxemburg 
Malta 
Niederlande 
Polen 
Portugal 
Tschechische Republik 
Vereinigtes Königreich 
Slowakei 
Slowenien 
Schweden 

99 
18 
24 
6 
14 
54 
6 
14 
78 
24 
24 
13 
78 
9 
13 
6 
5 
27 
54 
24 
24 
78 
14 
7 
19 
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ARTIKEL 2 

Bestimmungen über die Stimmengewichtung im Rat 

 

(1)  Die nachstehenden Bestimmungen gelten unbeschadet des Artikels I-24 bis zum 

1. November 2009. 

 

Ist für die Beschlussfassung im Rat eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, so werden die Stimmen 

der Mitglieder wie folgt gewichtet: 

 

Deutschland 
Österreich 
Belgien 
Zypern 
Dänemark 
Spanien 
Estland 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Ungarn 
Irland 
Italien 
Lettland 
Litauen 
Luxemburg 
Malta 
Niederlande 
Polen 
Portugal 
Tschechische Republik 
Vereinigtes Königreich 
Slowakei 
Slowenien 
Schweden 

29 
10 
12 
4 
7 
27 
4 
7 
29 
12 
12 
7 
29 
4 
7 
4 
3 
13 
27 
12 
12 
29 
7 
4 
10 

 

In den Fällen, in denen die Beschlüsse nach der Verfassung auf Vorschlag der Kommission zu 

fassen sind, kommen diese Beschlüsse mit einer Mindestzahl von 232 Stimmen zustande, welche 

die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder umfasst. In den anderen Fällen kommen die 

Beschlüsse mit einer Mindestzahl von 232 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von 

mindestens zwei Dritteln der Mitglieder umfasst. 
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Ein Mitglied des Rates kann beantragen, dass bei einer Beschlussfassung des Rates mit qualifi-

zierter Mehrheit überprüft wird, ob die Mitgliedstaaten, die diese qualifizierte Mehrheit bilden, 

mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung der Union repräsentieren. Falls sich erweist, dass diese 

Bedingung nicht erfüllt ist, kommt der betreffende Beschluss nicht zustande. 

 

(2)  Zum Zeitpunkt eines jeden Beitritts wird der Schwellenwert gemäß Absatz 1 so berech-

net, dass der in Stimmen ausgedrückte Schwellenwert für die qualifizierte Mehrheit den Wert nicht 

überschreitet, der sich aus der Tabelle in der Erklärung zur Erweiterung der Europäischen Union in 

der Schlussakte der Konferenz, die den Vertrag von Nizza angenommen hat, ergibt. 

 

 

________________________ 

 


